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NDB-Artikel
 
Hoppenstedt, Georg Verwaltungsjurist, * 8.7.1779 Hannover, † 16.2.1858
Hannover. (lutherisch)
 
Genealogie
V Wilhelm Joh. Jul. (1726–88), Pfarrer, zuletzt in Seelze, S d. Heinrich Conrad,
Gerichtsprokurator, Advokat u. Notar in Braunschweig;
 
M Louise (1742–1821), T d. Sup. Georg Frdr. Steigerthal in Gifhorn u. d. Kath.
Elisabeth Engelbrecht;
 
B →Ludwig (1763–1830), Dr. theol., Wirkl. Oberkonsistorialrat, Vizedir. d.
Konsistoriums, Vertreter d. gemäßigten Rationalismus (s. NND VIII), →Wilhelm
(1769–1826), hannov. Geh. Kabinettsrat (ebd. IV);
 
- ⚭ 1811 Sophie Auguste (1790–1851), T d. Kaufm. u. Spediteurs Ludolf Joh.
Kumme in H.;
 
7 K; N →Karl (1800–83), Mitgl. d. hannov. Ständeverslg. u. d. Frankfurter Nat.-
verslg., 1866-69 preuß. Kreishauptm.;
 
Groß-N Georg Ludwig v. H. (1830-94), Landesökonomierat, →Karl (1834–1910),
Landgerichtspräs. in Lübeck;
 
E →Julius (1861–1936), Oberstleutnant, Mil.schriftsteller (s. Alm. d. Mil.lit. 1,
1909);
 
Ur-E →Roland (1887–1966), Verleger, →Hans (1893–1967), Verleger in
Darmstadt.
 
 
Leben
H. studierte 1797-1800 Rechtswissenschaft in Göttingen und trat anschließend
als Verwaltungsjurist in den hannoverischen Staatsdienst. Eine Berufung in das
westphäl. Innenministerium nach Kassel schlug er 1810 aus und übernahm das
Amt eines „maire adjoint“ in seiner Vaterstadt, wo es ihm gelang, französische
Anordnungen zur Durchsetzung der Kontinentalsperre zu umgehen. In den
Staatsdienst zurückgekehrt, wurde der 1817 zum Regierungsrat ernannte H.
1821 mit der Ausarbeitung einer Verfassung für die hannoverische Altstadt
beauftragt, die, beruhend auf der Trennung von Verwaltung und Justiz,
1822 in Kraft trat. Als Hannovers erster Stadtdirektor reorganisierte er das
Schulwesen, gründete die Städtisch Sparkasse und vereinigte die Altstadt
mit der Neustadt. Obgleich als Abgeordneter der Residenzstadt in die II.
hannoverischen Kammer und sogleich zu deren Präsident gewählt, kehrte



H. 1824 als Nachfolger seines Bruders Wilhelm als Geheimer Kabinettsrat
in den Staatsdienst zurück und übernahm neben der Aufsicht über das
Landesarchiv unter anderem im Innenministerium die Durchführung der
Verwaltungsreform, im Kultusministerium das Referat für Angelegenheiten
der Universität Göttingen. Durch geschickte Berufungsverhandlungen, die auf
umfassender Kenntnis der personellen Verhältnisse deutscher Universitäten
beruhten, gewann H. zahlreiche namhafte Gelehrte für Göttingen, konnte
aber den schweren Schlag, den die Universität durch die Ereignisse des Jahres
1837 und die Vertreibung der „Göttinger Sieben“ erlitt, trotz vermittelnder
und umsichtiger Verhandlungstätigkeit nur sehr langsam überwinden. Eine
Berufung zum Innenminister hatte er 1831 abgelehnt.|Krankheitshalber, aber
auch aus Unbehagen über die neue politische Konstellation nahm er 1848 von
der Märzregierung seinen Abschied. – Als erfahrener Verwaltungsbeamter,
mehr praktisch als theoretisch veranlagt, bewahrte H. sowohl in staatlichen
wie kommunalen Fragen stets eine realistische Einstellung, die keinerlei
Doktrinarismus oder Schematismus aufkommen ließ. Er war Anhänger
der föderalistischen Struktur des Deutschen Bundes und Gegner aller
Zentralisierungsversuche wie des Verlangens nach Volkssouveränität; beides
widersprach seinem im Grunde konservativen Charakter.|
 
 
Auszeichnungen
Dr. iur. h. c., Dr. phil. h. c. (Göttingen 1837).
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Hoppenstedt: Georg Ernst Friedrich H., königlich hannoverischer geheimer
Cabinetsrath und Generalsecretär des Ministeriums, lange Jahre hindurch
einer der angesehensten Beamten des Landes. Geboren als jüngster Sohn
des Predigers H. in Hannover, verlor er den Vater schon im 8. Lebensjahre
und hatte während der Schul- und Universitätszeit manche Entbehrungen
zu ertragen, die nöthigen Mittel sich zum Theil selbst durch Unterricht zu
erwerben. Er studirte von Ostern 1797—1800 in Göttingen Jura, hörte aber
auch Vorlesungen anderer Fächer und verkehrte mit Freunden, die sich in
verschiedener Lebensstellung einen Namen gemacht haben. Nach rühmlich
bestandener Prüfung lebte er einige Jahre als Auditor am Harz, ward aber
schon 1803 als Hilfsarbeiter im Ministerium zu Hannover beschäftigt. Während
der westfälischen Herrschaft zog er einer Anstellung in Cassel die als erster
Adjunct des Maire in seiner Vaterstadt vor und fand Gelegenheit durch Umsicht
drohende Verluste von dieser abzuwenden. Wegen patriotischer Gesinnung
verdächtigt, mußte er zuletzt flüchtig das Land verlassen, kehrte aber 1813
mit der alten Regierung zurück und ward zum Referenten im Ministerium,
1817 zugleich zum Regierungsrath bei der Provinzialregierung ernannt. Im
J. 1821 vertauschte er diese Stellung mit der Direction des Magistrats der
Stadt Hannover, ward 1824 auch ihr Vertreter in der zweiten Kammer und
Präsident derselben. Stets hat Hannover seiner, wenn auch kurzen Verwaltung
ein dankbares Andenken bewahrt. Schon in demselben Jahre 1824 kehrte er
zur Regierung zurück, indem er zu dem zuletzt von einem älteren Bruder,
Karl Wilhelm († am 26. Juli 1826) bekleideten Amt eines Generalsecretärs
im Ministerium berufen ward, das er dann 23 Jahre lang verwaltet und in
dem er die umfassendste Thätigkeit entfaltet hat. Eine neue Organisation
der Verwaltung, später 1833 die Einführung des Staatsgrundgesetzes, eine
umfassende Gesetzgebung, welche sich an dieses anschloß, dann aber auch
die Aufhebung desselben nach dem Regierungsantritt des Königs Ernst August|
(1837) und die Verfassungskämpfe unter diesem bis zu den Märztagen des
J. 1848 hin fallen in die Zeit seiner Amtsführung. H. war keine politische
Natur — das ihm im J. 1831 angetragene Ministerium des Innern hat er
abgelehnt —, dem königlichen Hause treu ergeben, allen weitgreifenden
Aenderungen und gewaltsamen Maßregeln abgeneigt, mild und ausgleichend
wo und wie er konnte; auch unter oft schwierigen Verhältnissen gelang es
ihm sich fast allgemeine Anerkennung und Hochachtung zu verschaffen.
Die einflußreichste und verdienstlichste Wirksamkeit aber erhielt er in der
Leitung der Angelegenheiten der Universität Göttingen, die er 1826 unter
dem Curatorium v. Arnswalds und v. Stralenheims übernahm und mit ebenso
viel Erfolg wie Liebe und Einsicht führte. Auch Göttingen hat in diesen Jahren
wechselnde Schicksale erfahren; die Unruhen des J. 1831 griffen störend ein,
die Vertreibung der sieben Professoren 1837 vernichtete einen großen Theil
dessen, was durch H. begründet — alle sieben waren in seiner Zeit angestellt
worden. Dennoch gelang es ihm, der Universität, wenn auch nicht die frühere
Frequenz, doch ihren alten Ruhm zu bewahren, die bewährten Traditionen einer
vorsichtigen, rücksichtsvollen, wohlwollenden Pflege aufrecht zu erhalten,
die Hilfsmittel zu vermehren, neue Anstalten zu begründen, weitere Verluste



abzuwenden, nach einigen Jahren frische Kräfte heranzuziehen; außer jenen
sieben — Albrecht. Dahlmann, Ewald, Gervinus, Jakob und Wilhelm Grimm,
Weber — sind unter Hoppenstedt's Mitwirkung unter anderem berufen oder
angestellt: die Theologen Lücke, Gieseler, Jul. Müller, Ehrenfeuchter, die
Juristen Bluhme, Mühlenbruch, Francke, Kraut, Zachariae, Thöl, Herrmann, die
Mediciner und Naturforscher Siebold, Fuchs, R. Wagner, Wöhler, Grisebach, die
Philosophen Herbart, H. Ritter, Lotze, der Philologe K. Fr. Hermann; nur einzelne
derselben haben freiwillig die Georgia Augusta mit anderen Lebensstellungen
vertauscht: lange galt es hier, daß ohne ganz besondere Gründe nicht leicht
ein Ordinarius Göttingen verlasse. Doch fehlte es nicht an Hemmungen
verschiedener Art, und nicht immer sah H. den gewünschten Erfolg seiner
Bemühungen. Auch seine Gesundheit hatte gelitten. Das ihm zugleich mit einer
Stelle am Archiv übertragene Amt eines Vicekanzlers des Guelfen-Ordens legte
er schon 1841 nieder; 1846 glaubte er um seinen Abschied bitten zu sollen,
begnügte sich aber zunächst mit einjährigem Urlaub. Während desselben,
nach Stralenheim's Tod, verband der König Ernst August die Geschäfte des
Curatoriums mit dem Cabinet, und nun schied H. zu lebhaftem Bedauern
der Universität aus demselben aus. Nach den Märztagen 1848 trat er in den
Ruhestand, lebte aber noch zehn Jahre in Zurückgezogenheit und Muße. Am 16.
Februar 1858 machte ein Schlagfluß seinem Leben ein Ende. —
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